
der Chefärzte entfällt nicht zum 31.12.2006.
Die Liquidationseinnahmen sind in etwa 90%
der aktuell abgeschlossenen Dienstverträge
ein wesentlicher Vergütungsbestandteil für die
Chefärzte. Rechtsanwalt Dr. Manfred Andreas
beschreibt die Bedeutung des Liquidations-
rechts auch in der Zukunft.
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